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IVO die überprüfung des
aufgrund höherer Gewalt
:n an dem Bestreiten der
im Verhältnis zu Art. 1g
:rprüfung ist danach auch
rg möglich, wenn höhere
ler Erstellung und Absen_

lie Erwiderungsfrist abge_
rn das Gericht noch nicht
rachreichen. Eine Sanktio_
: geregelt. Die Anwenduno
;a1e[üO kommt ri.h;;;
werden dürfen (so auch
auf BVerfGE 59, 330).
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Schrifttum: Allgemeine [,iteraturhintueise: Alio, Die Neufassung der Brüssel l-Verordnung, NJ\ü
201'4, 2395; Becker, Grund,techtsschutz bei Anerkennung und Vollstreckbarerklärung im zuropai-
schen 'Zivilverfahrensrecht, 2004; Brand, Das anwaltliche Mandat im international.ri S.hrldr..ht,
in: Hüßtege/Mansel, NK-BGB, Band 6, 2. AufL (201s1; ders., uS-Sammelklagen und kollektiver
Rechtsschutz in der EU, NJI( 2012, 1116; ders., Aktuelle Probleme bei Ziiilrechtsstreiten mit
Auslandsbezug - Zuständigkeit, Zustellung und Vollstreckung, HFR 2007, 229; Dörner in: Saenger,
ZPO' 7' Auflage (2017), Kommentierung zur EuGWO; Duita,Yollstre.kung in öffentliche Forde-
rungen ausländischer Staaten, IPRax 2007, 1,09; Geimer, Menschenrecht arf 

"eirl 
faires gerichtliches

Verfahren im,,Rückspiegel" des internationalen Anerkennungsrechts, IPRax 2006, 29g; Grohmann,
Die Reform.der EuGWo, zlP 201s, 16; Halfmeier, Die vollstreclu.,grg.g.r,kiug. im Recht dei
internationalen Zuständigkeit, IPRax 2007, 381,; Heiderhof{ renntt-r]sijme ersetzt nicht die
Zustellung im Vollstreckungserklärungsverfahren, IPRax 2007,202; uon Hein, Die Neufassung der
Europäischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung (EuGWO), RI\ü-2013, 94; HesslBitt-
mann,Die Effektuierung des Exequaturverfahrens nach der Europäischen Gerichtsstands- und Voll-
streckungsverordnung, IPRax 2007,277;.F/ess, Die Reform der EuGWo und die Zukunft cles
Europäischen Zivilprozessrechtg IPRax 2011, 12s Hi)f3tege/Mansel Nomos-Kommentar zum tsGB,
Bd. 6 - Rom-Verordnungen/EuErbVO/HUP, 2. Auflage (2015); Kocb, Unvereinbare Entscheidungen
iSd Art. 27 EIGYü und ihre Vermeidung, 1.993; Linaerts/Stapper, Die Entwicklung der Brüssäl I
Verordnung im Dialog des Europäischen Gerichtshofs mit dem Gesetzgeber, RabelsZ it lZOt+y,zSZ;
Mäsch in: KindVMeller-Hannich/Wolf, Gesamtes Recht der Zwangsvollstreckung, 3. euflage 1tOtS1,
Kommentierung zu Art.36 ff. EuGWO; Magnus/Mankotuski, European ComÄentaries on private
International Law, volume I: Brussels Ibis Regulation (2016); piln, vom EuGVü zur Brüssel-I-
verordnung, NJrfl 2002, 789; Pohl, Die Neufassung der EuGWo - im Spannungsfeld zwischen
Vertrauen und Kontrolle, IPRax 2013, 109; Rauscher (Hrsg.), Europaisihes Zivilprozess- und
Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR, Band I, 4. Aufl. (2015); ders., Internaiionales privatrecht - Mit
internationalem Verfahrensr:echt,_5. Aufl. (201,7); Roth, Systembedingt offene Auslandstitel, IpRax
2006, 22; ders., Illusion und Realität im europäischen Zivilprozessrecht, IpRax 2006, 466; schack,
Internationales Zivilverfahrensrecht, 5. Aufl. (2014); Schäril, Bezieht sich das ,,spiegelbiljprinrip,;
des $ 328 I Nr. 1 ZPO auch auf die Zuständigkeitsvorschrifren der EuGWOi, rpnu" zoöe , +ia;
Schlosser, Balance zwischen Effizienz und Schuldnerschutz ir.r der Zwangsvollsireckung ,,l, tit.ln
1n{e19r EG Mirgliedstaaten, IPRax 2007, 239; schnichelslstege,Die Rech"tsprechung des E,1GH zu,
EuGWO und zum EuGVtl - Übersicht über die Jahre 2008 und 2009 -Terl A - Fortenrwickl'ng
des e.uropäischen Zivilprozessrechts, Anwendungsbereich der EuGWO und Anerkennung und Voll-
streckungsvorschriften, EuZ$ü 2010, 80; Spickioff, Zu den Vorausserzungen für die Arierkennung
trnd Vollstreckung ausländischer Schiedsspiüche: fehlende Schiedsvereinbaiung.n und rügelose EinI
lassung, behauptere Falschaussage und überhöhte verzugszinsen, IpRax 200ö, szz; sogä, Interna-

lllll-"Y:ll:".c.kung unangefochtener provisorischer RJchtsöffnungsbescheid. *.n r-igij, IPR;"t'u06' 144; stadler in: Musielak/Voit, zpo 14. Auflage (2017), Kommentierung zur EuGWo; dlas,
Die internationale Anerkennung von Urteilen und Veigteichen aus Verfahren des kollektiven Rechts-

lthu?:. mit opt-out MechanisÄen, in: Geimer/I(aissishhümmel (Hrsg.), Festschrift für Rolf Schütze
zunr 80' Geburtstag (2014),5.561; \Xlagner, Durchsetzung zivilrechtltüer. Ansprüche gegen Schuld-
ner mit lü/ohnsitz im EU-Ausla nd, E\NS 2016, 79.

D. Anerkennung und Vollstreckung

Vorbemerkungen

^-,1,'-,ot. 
Abschluss grenzüberschreitender Rechtsgeschäfte wird dann ganz entscheidendruercntert' wenn die Vertragsparteien sicher sein können, dass sie ihre Rechte im Fall vonLcrstungsstörungen oder Zahltngsverzug notwendigenfalls auch mit gerichtlicher Hilfe
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durchsetzen können. Dafür ist nicht nur wichtig, dass sie bei Fehlen einer (wirksr-^-,
Rechtswahl wissen, welches Recht auf das scf,uldverhältnis ,.rrr*.rriä i.;" "::':'::]auch, vor welchem Gericht sie ihre Rechte verfolgen können.1 Dies bliebe ,ür";iliil
ständig und weitgehend nutzlos, wenn die an eineä grenzüberschreitenden vertraglichen
oder alßervertraglichen Schuldverhältnis Beteiligten ii.ht ,i.h., sein können. dass sie ^;^einmal. ersrrirtenes gerichtliches urteil auch im-_!7eg9 der Zwangsv"llr"..il;;";;;:il
setzen können, wenn der Urteilsschuldner nicht freiwillig leisten sälte. Urteile ür;il;.;
Gerichte sind_allerdings Hoheitsakte, die aus Gründen de-, Staaterrsouveränität,i;h;';h*
weiteres Wirksamkeit außerhalb des Hoheitsgebietes des Gerichtsstaats *rfrlr;;.'ö;;
bedürfen, um im Inland Rechtswirkungen zu entfalten ernes ,,Exequot r,,, ulro älAnerkennung und Vollstreckbarerklärung durch ein inländisch"s G.ri.ht. 1., i"r.ri._
tionale Zivilprozessrecht bedarf deshalb zum Zwecke des Gläubigerschutzes der Reo^-
lungen zur Anerkennung und Vollstreckung ausländischer gerichtii.rr.r tnrr.r"iiuö
im Inland.

2. In gleicher Weise sind allerdings im Interesse des Schuldnerschutzes auch Regelun-
gen erforderlich, die sicherstellen, dass nicht ordnungsgemäß ergangene, g..i.htii.h;n
Entscheidungen des Vollstreckungsstaates widersprechÄd., r..hirstäatlich"e p.ir;i;;
missachtende oder gar gegen tragende Grundsäize der Rechtsordnung d., V;;ü;:
ckungsstaates verstoßende ausländische Urteile im Inland keine Wirkung'.n*utt.n kän_nen. wenn man bedenkt, dass von den derzeit 193 Mitgliedstaaten" d.. v;;;;;;;
Nationen vermutlich nur ca. 40 als Rechtssraaren iSv Art. io cc, bezeichnet *.;;;
können, bei denen unzweifelhaft da-von ausgegangen werden kann, dass ,i. tib.. .in.korruptionsfreie Justiz verfügen und der ,,rJ. oflu*.. unterliegen, *ira d.uthJ, *i.wichtig auch der Schutz vor der unbesehenen Vollstreckung von tirr"il.n ans den unj.r.n
Staaten ist.

3. Allgemeinen völkergewohnheitsrechtlichen Grundsätzen folgend geniei3en völker-
rechtliche Vereinbarungen Vorrang vor den nationalen Rechrsvärschiften eines Ver-
tragsstaates.' Bei Fehlen derartiger bi- oder multilateraler Vereinbarungena wendet jeder
Staat seine eigenen nationalen Rechtsvorschriften an. Dies gilt selbstverJtändiich aucir für
die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer gerichäicher Entscheiclung.n im In-
land.

. 4. rür die Mitgliedstaaren der Europäischen union gelten schon seit dem ,,überein-
kommen über die gerichtliche Zustänäigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Ent-
scheidungen tnzivil- und Handelssachen" vom27.9.196g (EuGVü) [ent. nc 1.96gL
1.

2
-+ Vorbem. zu Abschnitt A.
vgl. hierz;nur öiä'iiii[-tt, Maunz/Dürig, Grundgeserz-Kommentar, 79.ELDezember2016,
Art.20 GG, Rdnr.251.
vgl' für die Bundesrepublik Deutschland Arr.25 GG; s. hierzu Hömig/wolff 'wolff, Grundgesetz
für te Bundesrep.u.blik Deutschland, 11. Auflage (20t61, Art.25 GG,-Rdnr. 1.
Die Bundesrepublik Deutschland hät derartige'bilater"iä eUt.--.ä, 

"t 
g.J.n uot-t clurch die

EuGWO überholten Verträgen mit EU-Mitgliedstaaten (Belgien, GriechÄland, Italien, Nieder-
lande., Österreich, spanien), mit der schweiz (vom 2.November 1929, RGBI. 1930rI,'s.1.066,
allerdings überholt durch das Lugü), Norwegen (vom 17.lu,ni L977, BGBI. 1981 II, s.901,
ebenfalls überholt durch das Lugü), Israel (vom 2O.Juli iozz, scBt. 1980 II, s.92e und
Tunesien (vom 19. Juli L966, BGBL 1969 lr, s. 890) sowie - nach einem BREXIT möglicherweise
wieder von Bedeutung - mit dem vereinigten Königreich (vom 14.Juni 1960,8G81. 1.061 Il,
S. 1025) abgeschlossen. Die durch die EuGWO bzw. das Lugü tiberholten bilateralen Yerträge
bleiben allerdings insoweit von Bedeutung als sie auch Rechlsgebiete betreffen, die von nulti-
lateralen Regelungen, neben EuGWo unJlogü die EuEhevo, äie Euuntvo und die EuErbVo,
nicht umfasst .inä, Ä.t.67ff. EuGWo, .. uu".t loy*rtuourr*'o'n r, rnrrrnutionales Privat- und

Verfahrensrecht, 18. Auflage (201,61,Fn.1- 3 zu Abschnitt C. IIL

3

4
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Zivil- und Handelssachen

Fehlen einer (wirksamen)
anzuwenden ist, sondern
1 Dies bliebe aber unvoll-
schreitenden vertraglichen
:r sein können, dass sie ein
rangsvollstreckung durch-
n sollte. Urteile staatlicher
:ensouveränität nicht ohne
:richtsstaats entfalten. Sie
:s ,,Exequatur", also der
hes Gericht. Das interna-
iubigerschutzes der Rege-
ichtlicher Enrscheidungen

rerschutzes auch Regelun
I erga ngene, g.rl.lrt-li-.;;;
'echtsstaatliche Prinzipien
htsordnung des Vollstre-
e Wirkung enrfalren kön-
iedstaaten der Vereinten
) GG2 bezeichnet werden
kann, dass sie über eine

liegen, wird deutlich, wie
r Urteilen aus den anderen

folgend genießen völker-
Ltsvorschriften eines Ver-
inbarungena wendet jeder
elbstverständlich auch für
:r Entscheidungen im In-

;chon seit dem ,,Überein-
:ckung gerichtlicher Ent-
uGVÜ) (AB1. EG 1.968 L

D. Anerkennung u. Vollstreckung. l. Zivil- u. Handelssachen - Vorbemerkungen D. I

31'9191, das durch die Verordnung (EG) Nr.4412001 des Rates über die gerichtliche
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und
Handelssachen vom 22.12.2000 (EuGWo a.F.) abgelösr wurde, und nun seit der
Novellierung der EuGWo durch verordnung (EU) Nr. 1215/2012 vom 12.rz.z012
(ABl. EU 2012 L 351/1)r, unionsweit einheitliche Anerkennungs- und Vollstreckungs-
regeln. Deren Bestimmungen werden im nationalen deutschen Recht durch $g 1112ff.
ZPO eryänzt Für die Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen im Verhältnis
zwischen den Mitgliedsstaaten der Europäischen union und der Schweiz, Island und
Norwegen gilt das ,,Luganer Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die
Anerkennung und Volistreckung in Zivil- und Handelssachen" vom 30.10.2007 (Lugü-
II) (ABl. EU 2009 L 147/5), das sich an den Regelungen der EuGWO a.F. orientierr.

5. Ole EuGWO vertraut darauf, dass Urteile der Gerichte in den EU-Mitgliedstaaten
sämtlich in gleicher Weise rechtsstaatlichen Anforderungen genügen.6 Sie hat deshalb -
und dies ist die entscheidende Neuerung durch die Neufassung der EuGWO - für alle
nach dem Inkrafttreten der Neufassung am 10.Januar 20'1,5 eingeleiteten VerfahrenT auf
das Erfordernis einer Exequatur-Entscheidung - wie schon zuvor durch die nun mit der
Neufassung der EuGWO aufgehobene Europäische Verordnung zur Einführung eines
Europäische Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen (EuVTVO)8 - verzichtet.
Gerichtliche Entscheidungen iSv Art, 36 Abs. 1 EuGWO, die in einem Mitgliedstaat
ergangen sind, werden in den anderen Mitgliedsta aten ipso iure anerkannt und sind gem.
Art.39 EuGWO in den anderen Mitgliedsstaaten vollstreckbar, ohne dass es hierfür
eines besonderen Verfahrens, besonderer Voraussetzungen oder einer Vollstreckbarer-
klärung bedarf.e Damit sind die Entscheidungen der Öerichte der anderen Mitglied-
staaten so zu behandeln, als wären sie Entscheidungen der Gerichte des Anerkennungs-
und Vollstreckungsstaates. Auch die formelle Rechtskraft im Urteilsstaat ist nicht erfor-
derlich, die Rechtswirkungen einer ausländischen, noch nicht rechtskräftigen Entschei-
dung, werden nach dem Recht des Urteilsstaates beurteilt.l0 Voraussetzung ist gem. Artt.
37 Abs. L, 42 Abs.1 und 2 EuGWO lediglich die Vorlage einer Ausferrigung der
Entscheidung, die die für ihre Beweiskraft erforderlichen Voraussetzungen erfüIlt, sowie
die vom Ursprungsgericht ausgestellte Bescheinigung nach Art.53 EuGWO unter Ver-
wendung des Formblatts in Anhang I zur EuGWO.11 Der Erteilung einer Vollstre-
ckungsklausel bedarf es für die Vollstreckung aus einem Urteil eines Gerichts eines EU-
Mitgliedstaates gem. g 111.2 ZPO nicht. Der Urteilsschuldner erhält zum ersten Mal
Kenntnis von der bevorstehenden Zwangsvollstreckung aus dem ausländischen Urteil,
wenn ihm gem. Art.43 EuGWO diese Bescheinigung vor der ersten Vollstreckungs-
maßnahme zugestellt wird,12 wobei anders als nach $ 750 ZPO eine Zustellung gleiih-
zeitig mit der ersten Vollstreckungsmaßnahme nicht ausreicht.l3

6. Die Gerichte des Vollstreckungsstaates werden mit der ausländischen Entscheidung
nur im Rahmen der in den Formularen D.I.1 bis D.I.6 beschriebenen Verfahren und
Rechtsbehelfe befasst, wobei auch dann gem. Art.52 EuGWo die ausländische Ent-

' Die Art.-Angaben im Folgenden beziehen sich soweit nicht anders kenntlich gemacht stets auf
diese Neufassung der EuGWO, auch Brüssel Ia-VO genannr.
Dönrerin: Saenger, ZPO,7. Auflage (20 l7), Rdnr. l-
Art.65 Abs. 1 EuGWO.
Verordnung (EG) Nr. 80512004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21..Aprr| 2004
zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen, Amtsbl.
2004 L 143/15; s. hierzu ausf. Wildfeuer in derVorauflage,S.479ff.
u^orncr tn Saenger, ZpO, Rdnr. l.
u.orner in Saenger, ZpO, Rdnr. 10.
nrer abgedruckr als Anhang zu Form. D.1.7.
ffrft. hterzu NK-BGB/Brarzd, Einl. zu Band 6,2. Aü1. (2015), Rdnr.55a.
KrIt. dazu SchlosserÄIess-Hess, Art.43 EuGWO, Rdnr.3.
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scheidung im Anerkennungs- und vollstreckungsstaar keinesfails in der sache nach-geprüft werden darf. Die Kontrolle der Gerichte_i"m An.rk..rnrng.- r"i v"Irr...r.""*l_sraat har sich deshaib allein auf die in Art.45 Eucwo g.,.n,.,ir.r, Äerkennungsver_
sagungsgründe zu beschränken, wobei - anders als bei urteil"e" ,u, sr"u*r, 

"rß*h;i;;':;Europäischen Union - weder die_Zusrändigkeit des Gerichrs J.r'ü;;;;;;.rraaresr4 .^^r^bei versä u mn isentsch eid un gen d ie 
. 
ord n Jr g.g..,i ßt,.i r';;;;;;J ir ;- ?., i".L 1-, lXlleinleitenden schriftstücks überprüft werdei äu.f, .of.rn 

-il;;t]"gä
Kenntnis von dem verfahren *rr"girr"t "rj iÄ"urrprungrstaar einen *..ilä"i:ii::::-'
das versäumnisurteil einlegen konnt..ls Auch ist-deniv.ilrrr..r."rgr*ilä'J-;::il
hM16 die Berufung auf einei verstoß g.g." J.n verfahrensrec htlirhenZiare public gem.Art' 45 Abs. 1 lit. a EuGWo versagr, *Än .. sich,nicht r.ho" i- Är-r.glungsverfahren imursprungsstaat mit den dort verfügbaren Rechtsbeherfen gewehrt n"i.i;-

7. Insoweit großzügiger sind die vorschriften des LuGü II, die im verhältnis zuNorwegen, Island und der Schweiz den Bestimmungen der rucwo 
". 

e. .r"p..."rr*
also - auch wenn die vollstreckbarkeitsentscheid uig ex-part'e..g.r-r, - zumindesr einesolche vorsieht und die Prüfung der Anerkennungsversagungsgrtiride durch das Gerichtdes vollstreckungsstaates im Rechtsbehelfsverfah"ren röi."aL E.i.il"rs der Vollstre_ckungsklausel vorschreibt.ls '

B. sehr vier strenger sind hingegen die vora'ssetzungen für die Anerkennung uncrvollstreckung von Entscheid,rng.'r äu, Nicht-EU-Mitglieästaaten i- v.ri.1,.". s* ,r,723 iYm * 328 zPo. Derartige urteiie bedürfen zu ihier volrstrecküark;,r ;;ä H,.';1einer Exequatur-Entscheidung des deutschen Gerichts in Form .i,r.. vollrt...k;";_urteils, das im Rahmen eines kontracliktorischen prk.nntniru.ri"rrr.rr,r einschrießlichder Gewährung rechtlichen Gehörs, mündlicher verhandlung urä--ä.rrirngs- bzw.Revisionsmöglichkeitz' ergehen muss. Die Nachprüfungs-ogrilhf.ir." 1., E".qrutur_ge1lchts sind gem. g723 Abs, 2 s.2 zpo auf die an.ri.n,'"ung;;;t:;ilrsrsrrinde des
$ 323 zPo beschränkt, zu denen aller.dings - anders als nach ari. +s sröwo _ sowohldie Zuständigkeit des ursprungsgerichts iach- d.r. d.utr.h.n 2rrra"aigr.1ir.r.g.rnii ä,auch die Ordnungsgemaßhejt dei Zustellung22 gehören.

D.r D. Anerkennung und Vollstreckung. l. Zivil- und Handel ssachen

'.: Arr.45 Abs.2 und J EuGVVO.'' Art.45 Abs. I lir. b EuGVVO.
'" 

_r-o^-?hl 
schon BGH NJ!7 19r0, 2201, (2203);Rauscher-Leible,EuzpMZpR,Art.45 Brüssel Ia-

_ VO, Rdnr.24 m.w.N..- NK BCB/Brand,Einl. zu Bänd 6,2. Auil. (2015), Rdnr.56.
," ll!,+t ^- 

43 LUCU-il iVm gg t I ff. AVAC:
;" LotIer-Getmer, E 722 ZpO, Rdnr. 31.
il s. nur Thomas/Putzo- Hüßtepe * 723 ZpO. Rdnr. t.l
:'. g 328 Abs. Iziff.1 zpc;.

g 328 Abs. 1 Ziff .2 ZpO.
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. Zivil- und Handelssachen

esfalls in der Sache nach-
rungs- und Vollstreckungs-
nannten Anerkennungsver-
r aus Staaten außerhalb der
es Ursprungsstaatesla noch
Zustellung des verfahrens-
:r Beklagte nur überhaupt
rt einen Rechtsbehelf gegen
.lstreckungsschuldner nach
:htlichen ordre public gem.
n im Ausgangsverfahren im
:hrt hat.17

) II, die im Verhältnis zu
iuGWO a. F. entsprechen,
te ergeht - zumindest eine
sgründe durch das Gericht
die Erteilung der Vollstre-

für die Anerkennung und
aten im Verfahren $$ 722,
[streckbarkeit nach wie vor
orm eines .Vollstreckungs-
verfahrens, I e einschließlth
rng und Berufungs- bzw.
glichkeiten des Exequatur-
rungsversagungsgründe des

Art.45 EUGWO - sowohl
Zuständigkeitsregeln,2l als

tZPMZPR,ATI' 45 Brüssel la-

1. Antrag auf Feststellung der Anerkennung einer Entscheidung * EucVVo D. l. 1

l. Zivil- und Handelssachen - Allgemein

Verfahren nach der EuGWO

An das Landgericht Bremen

Zivilkammer2

AGmbH,......straße,

In dem Rechtstreit

Bremen

gegen

Antragstellerin

B s. p, a., Viale . . . . . ., Genua, Italien Antragsgegnerin

Namens und in Vollmacht der Antragstellerin beantragen wir,

festzustellen, dass dasUrteildesBezirksgerichts Genuavom.. ..,.A2...... inder
Bundesrepublik Deutschland anzuerkennen und keiner der in Art.45 EuGWo
genannten Gründe ftir eine Versagung der Anerkennung gegeben ist.

Begründung

Die Parteien standen in Vertragsbeziehungen, in deren Rahmen die Antragstellerin am
..... . ein schriftliches schuldanerkenntnis über EUR abgegeben und zugleich die
Forderung der Antragstellerin gegen die Y AG, Bremen, an die Antragsgegneiin abge-
treten hatte. Dieses Schuldanerkenntnis, das sich nach italienischem Rechtiichtete, f,at
die Antragstellerin wegen arglistiger Täuschung angefochten. Über die Wirksamkeit
dieser An{echtung hat das italienische Bezirksgericht Genua mit dem im Antrag genann-
ten Urteil vom . . . . . . rechtskräftig entschieden und das Schuldanerkenntnii und die
Abtretungserklärung für von Anfang an nichtig erklärt.

Beweis: Urteil des Bezirksgerichts Genua vom . . . . . . Az.. . . . ., Anlage Ast 1.a

Die.A.nlrlssg_egnerin hat sich gleichwohl mit schreiben vom . . . . . . an die y AG gewandt
und sich Rechten aus der Abtretungserklärung berühmt. Hieraus erklärt sich das"Rechts-
schutzbedürfniss der Antragstellerin für den h-iesigen Antrag.
Die Bescheinigung gem. Art.53 EuGWO ist als Anlage Ast 2 beigeftigt.6

RechtsanwaltT

1. Antrag auf Feststellung der Anerkennung einer Entscheidung
nach Art.36 Abs.2 EuGVVO1

-- 
schrifttum: Geimer, Das Anerkennungsverfahren nach Art. 26 Abs.2 des E\ü/G-übereinkom-

lrt".^"?,.,?Z..S_.ptember l968,JZ 1977,145,2 l3l Gerold/Schmidt, Rechrsanwaltsvergütungsgesetz,

ä',,1i1'', 
(2075); Jenard, Bericht zum übereinkommen über die gerichtliche zustaniigkelt'räd die

ä'llii":5:"{ gerichtlicher Entscheidungen in zivil- und Handelssachen ABI EG r-979 c s9/1;
t!!.1,'llM"lltzskr, European Commentaries on Private International Law, Volume I: Brussels Ibisr\cguratron (20161t Micktitz/Rot/, Vergemeinschaftung des EuGVü in der Verordnung (EG) Nr.44l
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2001,EtrZM 2002, 1.6; Bach,Deine Rechtskraft? Meine Rechtsk ruftr zur Entscheidung des EuGH,den unionsrechtlichen Rechtskraftbegriff auf zivilrechtli.t " 
pntr.t,.iaunil;t

anzuwenden, Euzv 2013, 56; uon Hiin,Die Neufassung der EuGWo, RM 2013:;i1er 
Gerichte

Anmerkungen

'l . Nach Art. 36 Abs. 1 EuGWo werden Entscheidungen der Mitgriedstaaten i. s. v.Art' 2 lit' a EuGWo ohne weiteres Verfahren ipso iure in"allen und.r.? Mitgliedstaaten
anerkannr' Die Anerkennung kann jedoch auf Äntrag .iTr tg;..htigär, u..rug, werden,sofern einer der in Art.45 O?: 

1 
EuGVVO,,genannten Gründe einsihläg,g rst. Die Ver_sagungsgründe enrsprechen wiederum im \x/esentlichen den Ar.rk;;;;;ärri"a..rirä

der Art.34 und 35 EuGWo a.F. Neu hinzugekomm"" i* nu.rr-Ärr-+s abr.t tr,..ztf i EuGWo n..F.. die -Möglichkeit, nunmehr auch in Arbertssachen dieinternarionale Zuständigkeit überpiüfen zu lassen luon ieir, nr.'-N.rr".rr"s ä.1EUGWO, RIX7 2013, 97,I09).
Andererseits ermöglicht Art. 36 Abs.2 EuGW_o auf Antrag die Feststeilung derAnerkennungsfähigkeit, wenn keiner der in Art. 

^45-EuGWo 
g.n;n* Gründe gegebenist; tiber den verweis auf die Art.46 ff. EuGWo finden die f"r;;h;if;;" zum verfahrenauf Vollstreckungsversagung entsprechende Anwendung. Aus d.- vro.tinut der Vor-schrift ergibt sich, dass nur ein päsitiver Feststellungsailrrg g.r;ii, *.ra.n kann (vgl.M i c k lit z/ Rott EIZW 20 0.2, 1 6 ; P r ütting/Gehrlein/S c h"in k e l s Äfr r..i :Z ercwo Rdnr. j:Thomas/putzorHügtege Art.36 EuGVüo Rdnr.5). Teile der r-it. rursier"t n.äiä'ii)Art' 36 EuGWo Rn' 4) halten auch einen negativen reststellungsantr.ug fr. zulässig(krit. Saenger Zpo/Dörner Art.36 EuGWo Ränr. 12, a., ,*u. äi. laöglichkeit einer

*r4:s1.^ fi"ir negative Feststelrungsanträge sieht, yedo.h anjesa;;;, Art. 4j Abs.4qtGwo die Frage nach dem Rechtsschutzbedti.inls 
"rf*irf;il;D;".ir""a handelt essich um eine Klage gemäß g 256 zPo, $ 1115 zpo. Ein b.rond".., Feststellungsinteressewie nach 9256 zPo ist allerdings nicht erforderlich (so u".ir laurl.r"kNoirlstadlerArt.36 EuGWo Rdnr.3;.saenger zpo/Dörner Arr.36 EuGWo ni.r. ir und 12).

. N"* dem Jenard-Bericht soll den Entscheidungen durch di. Arr..k.nnung die \X/ir-kung beigelegt werden, die ihnen in dem staat Äkom-t, in a.rr."-üoheitsgebiet sieergangen-sind (s' Jenard-Bericht, Nr,43). Der EuGH hat hi..""; ;;i.r;r, dass von derTheorie der ,,xfirkungsersrreckung" auszugehen ist, die der uurlaidir.i.n Entscheidungim Inland diejenigen \üTirkungen rrrko--.i lässt, die ihr das Recht des Ausgangssraares
zuschreibt, wenn inländische Titel_ vergleichbare wirk,rngen ,r.rri ^iiig." (vgl. EuGHurt. v. 4.2.1'988 - Rs. i4s/86, Hüyqä ./. Krieg,Srg. 1981, eas Rdnr-ir = NJW 1989,
6.6.3.664). Neuerdings geht_der EucH (EuGH ü". i. rs. ti.zotz _ c: i56^r, Gothaer
A.llgemeine 

,vers.icherung,AG u.a. ./. samskip GmbH) rogu, ,ro.h .in.r, s.hri6 weiter als
blsher mlt.d.er Wirkungstheorie, in dem er nun offenbu. .in.n ,,unionsrechtlichen Rechts-krattbegriff" (vgl. dazu Bach, EuZW 2013, 57) einführt. In cliesem Urteil hatte das
Gericht festgestellt, dass.ein Zweitgericht an die Feststellung eines errig..l.hr, bzgl. der
Wirksamkeit einer Gerichtsstandsvireinbarung gebund." "i rorgilJ tlnnr. das Zweit-
q..i._!! die Nichtigkeit der Gerichrcrrn.rdru.räiibarung ,ri.t rr11ät1. üü.rp.üf.n. Gr.nr.
der lüirkungserstreckung ist stets der verfahrensrechäiche ordre public des Anerken-
nungsstaates im sinne des Art.45 Abs. 1 lit.a Eucwo (Leible/Fiitag $5 Rdnr.122).
Bzgl' des Bindungsumfanges sind die Behörclen und Gerichte im Anerf,ennungssraat an
das a-uslä.ndische_ Urteil grds. in dem Umfang gebunden, den das Recht des Urteilsstaates
im Hinblick auf Inhalt der Bindung, umfan"g der Bindung ,ncl ,rch hinsichtlich der
gebundenen Personen vorsieht (vgl.-dazu Kräpholler/uon"Hein vor Art.33 EuGwo
Rdnr. 11ff.; Rauscher/leibte Art.36 Brüssel ta-VO Rdrrr. 4ff.; vgl. auch Bach, EIZV
2013, 56 ff.).
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Zur Entscheidung des EuGH,
eidungen nationaler Gerichte
'o, RIrü 201.3,97.

der Mitgliedstaaten i. S.v.
)n anderen Mitgliedstaaten
)rechtigten versagt werden,
le einschlägig ist. Die Ver-
Anerkennungshindernissen
nach Art. 45 Abs. 1 lit. e

,h in Arbeitssachen die
'ein, Die Neufassung der

rtrag die Feststellung der

lenannten Gründe gegeben
'orschriften zum Verfahren
s dem'Wortlaut der Vor-
gestellt werden kann (vgl.
tikel36 EuGWO Rdnr.5;
Lit. (Musielak /V oitl Sta dler
:ellungsantrag für zulässig
:war die Möglichkeit einer

,esichts des Art.45 Abs.4
. In Deutschland handelt es

deres Feststellungsinteresse
uch Musielak/Voitl Stadler
/VO Rdnr.11 und 12).
jie Anerkennung die \7ir-
r dessen Hoheitsgebiet sie

lus gefolgert, dass von der
usländischen Entscheidung
Recht des Ausgangsstaates
nicht zeitigen (vgl. EuGH
i45 Rdnr. 11 = NJW 1989,
t-012 - C-456111, Gothaer
och einen Schritt weiter als

,, unionsrechtlichen Rechts-

n diesem Urteil hatte das

eines Erstgerichts bzgl. der

Folglich konnte das Z'weit'
mehr überPrüfen. Grenze

rrdre public des Anerken-
blelFriitag $ 5 Rdnr. 122)'

im Anerkennungsstaat an

las Recht des Urteilsstaates
und auch hinsichtlich der

ein Yor Art.33 EuGWO
f.; vgl. auch Bach,EuZ\l

1. Antrag auf Feststellung der Anerkennung einer Entscheidung - EucVVo D. l. 1

Kosten und Cebühren

r Gericht: keine Gebühren nach dem Streirwerr, stattdessen g 11 Abs. 1 GKG, KV 1510,
Festgebühr von 240 EUR.

^ 
Rechtsanwalt: 1,3 verfahrensgebühr gem. w 3100. !flenn deren vorausserzungen

:ilütll ,tü9,-ggf. auch Termins- und Einigungsgebühr gem. W 3104, 1000 (Geräd/
scnmrdrlMüller-Rabe Vorb. 3.2.1.W Rdnr. 14 und W jt00 Rd,rr.3 und 23).
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Die Einleitung des verfahrens nach Art.36 Abs. 2 EuGWO erfolgt durch einen auf
Feststellung gerichteten Antrag. Dieser kann von jeder Partei des Aisgangsverfahrens,
aber auch von deren Rechtsnachfolgern oder einem Dritten, der jedoch"ein"berechtigtes
Interesse an einer bindenden Feststellung haben muss, gestellt werden (MünchKoÄm-
ZPOlGottwald,2. Aufl. Art.26 EuGW Rdnr. 6).

Das Anerkennungsfeststellungsverfahren richtet sich gem. Art. 36 Abs.2 EuGWo
nach den Art.46 ff. EuGWo; daneben ist in DeutschlanJnoch $ 111.5 zpo maßgeblich.

2. Nach $ 1115 Abs. 4 ZPO ist der Vorsitzende einer Zivilkammer allein zuständig. Er
entscheidet über den Antrag durch einen Beschluss, der zu begründen ist und ohne m"ünd-
liche verhandlung ergehen kann. vor der Entscheidung ist dei Antragsgegner zu hören.

Die örtliche,Zuständigkeit richtet sich nach g 1 1 15 Abs. 2 ZPO, aär n.ift zuständig ist
das Landgericht am Wohnort des Schuldners oder das Landgericht des Ortes, an dem"die
Zwangsvollstreckung durchgeführt werden soll.

3. Über den Inhalt der Antragsschrift enthält die VO keine Bestimmungen. Sachgemäß
ergibt sich jedoch folgender notwendiger Inhalt des Antrags: Antragsteller, Antragsgegner
sowie die anzuerkennende ausländische Entscheidung sind vom Antragsst.ll.i jun,
genau zrt bezeichnen' Veiterhin muss bei einer begehrten Teilanerkennung ,.tg.gäb"rt
werden, inwieweit die Anerkennung beantragt wird. Macht der Antragssteller nicht
ausdrücklich klar' dass er eine teilweise Anerkennung wünscht, so ist anzgnehmen, dass
die Anerkennung des ausländischen Titels in seiner Gesamtheit beantragt wird.

4. Eine Ausfertigung der Entscheidung, deren Anerkennung begehrt wird, ist mit dem
Antrag vorzulegen, Art 47 Abs.3 EuGWo. Das Gericht kann - muss aber nicht - eine
beglaubigte Übersetzung verlangen. Bei besonderer Eilbedürftigkeit sollte die beglaubigte
Übersetzung unmittelbar mit dem Antrag vorgelegt werden, um verzögerung.n Jrr.h äi.
Anforderung des Gerichts, mit der zumindest wenn nicht in englischer oäer deutscher
Sprache gehaltene Entscheidungen vorgelegt werden, gerechnet werden muss, zu vermeiden.

5. Art.36 Abs.2 EuGWO setzt voraus, dass zwischen den Parteien Streit über die
Anerkennungsfähigkeit der Entscheidung bestehen muss. Nach der herrschenden Mei-
nung reicht jedoch aus, dass ein allgemeines Rechtsschutzbedürfnis für diese Feststellung
besteht, was schon dann gegeben sein soll, wenn feststeht, dass die Anerkennun!
zwischen den Parteien überhaupt rechtlich relevanr ist (vgl. Geimer JZ rg77 , 150). Einei
be_sonderen Feststellungsinteresses wie nach gzs6 zPo bedarf es Äing.g.n'nicht (Rau-
scher/Leible /,rt.36 Brüssel Ia-VO Rdnr. 17; s. auch oben -+ Anm. 1).

6. S. Art.53 EuGWO i.V.m. Anh. Ibzw.60 EuGWO i.V.m. Anh. II.

_ 7. Anwaltszwang bestehr im ersten Rechtszug nicht, g 1115 Abs.3 i.v.m. g 7g Abs. 3
ZPO.



,/,'D. t.2

An das

Landgericht Hannover2

- Zivilkammer -
Der Vorsitzende

der. .. . . .GmbH, 30175 Hannover,

Verfahrensbevollmächtigte:

L Zivil- und Handelssachen _ Al

Antragstellerin

lgemein

2. Antrag auf versagung der Anerkennung und voilstreckung einerEntscheidung nach Art.45, +o EuGVüO iVm g ttti ipo,

In Sachen

gegen

Brand

tu

Frau.,....,ul,.....5b,Warschau,polen, 
Antragsgegnerin

Verfahrensbevollmächtigte: . . . . . .

Streitwert:

zeigen wir an, dass wir die Antragstellerin vertreten. ordnungsgemäße Bevollmächtigungversichern wir anwaltlich.

Namens und in Vollmacht der Antragstellerin beantragen wir,
dem urteil des Appelrationsgerichtshofs warschau.vom_5 .r0.20r6(Aktenzeichen. . . . ..)dieAnerkennung und_voilstreckung3 in Deutschland ,; ;;;:;ä'is rtß zpo inVerbindung mit Art. 45,46VO (EUj N.. t2t5/2012).

Begründung

Die Antragsgegnerin hat angekündigt, sie werde das urteil des Appellationsgerichtshofswarschau vom 5.10.2016 kurzfrisiig in Deutschland vollstrec[;;-i;;r.". Nach denInformationen der Anrragsteilerin haten dre fornische, B;i1,";;-hrijän a., Antrags_
g:cyi"_ bei dem potnischen Gerichr eine Bescheinb;";-;;;,';rrl3j a., vo (EU)Nr. 7275 /2012 (EuGWO n. F.) beantragt.s

Mit Blick auf die von der. Antragsgegnerin in Aussicht gestellten vollstreckungsmaf3-nahmen sowie den diesbezüglich t"er'.iä e"tf"tieten Aktiviäten sieht ri.h di. Anrragstel-lerin veranlasst, bereits zuÄ ietzigen z.itf""r.i-a." hi;rig;;Artr"g ,-u ,t.tt"r, unä auf
einige wesentliche GesichtspunktJhinruwirr.,r, di" "i;;; V;i[*.r.i"g a., urteirs vom
5.10.2016 in Deutschland entgegenstehen.

Die vollstrecl<ung aus diesem urteil richtet sich nach der EuGWo in ihrer neuen
Fassung, weil das erstinsranzliche. Ausgangsverfahren, -i; ;; ;.. A;rp; der An-
tragsgegnern zunächst noch verneint worden *"r, ,r".i, dem 10.Janu i, iots eingereitet
worden ist, Art.66 Abs. 1 EuGWo. Danach scheidet eine vollstreck,rrrg aus".inem
ausländischen urteil aus,,wenn sie dem orat. full. des um die vollstreckuig;rru.ttr.n
fztllsJle!1tagt widersprechen würde (Art.46'in verbindung mir n.t.+i Äur. t lir.,
EuGWO).6
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I Vollstreckung einer
h$1115z.PO1

r:

).2016 (Aktenzeichen......)
versagen4 ($ 1115 zpo in

Antragstellerin

Antragsgegnerin

;sgemäße Bevollmächtigung

2. Antrag auf Versagung der Anerkennung u. Voilstreckung - EucvVo/Zpo D. l. 2

Im Falle einer Vollstreckung nach der EuGWO n.F. ist die Unzulässigkeit der Vollstre-
ckung im Rahmen eines Antrags auf versagung der vollstreckung gÄaß s 1115 zpo
auszusprechen.

Dies vorausgeschickt, wird darauf hingewiesen, dass eine Vollstreckung aus dem in Rede
stehenden Urteil gegen den deutschen ordre public verstoßen würde. (. ... , ,),

Rechtsanwalt8

Das angerufene Gericht ist zuständig gem. g 1115 Abs. 1 bis 4 ZpO.

schrifttum: Mes, Beck'sches Prozessformularbuch (BeckpFormB), 13. Auflage (2016); Hassel-
blatt/sternal, Beck'sches Formularbuch Zwangsvollstreckung (BeckFormB zyl,3. Auflage (2016);
saenger, Zivilprozessordnung, 7. Auflage (20171; uon Hein, Die Neufassung der EuÄpäischen
Gerichtsstands- und vollstreckungsverordnung (EuGWo), RI\r 2013, 97; sihwörer, Grenzüber-
schreitende vollstreckung leicht(er) gemacht, AnwBl 2015, s7; Hau, Brüssel Ia-vo - Neue Regeln
für die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen inZivll- und Handelssacf,en,
MDR 2014, 14L7; Pietsch, Anerkennung und Vollstreckung europäischer Entscheidungen inZivll-
und Handelssachen, FuR 2015, 456.

Anmerkungen

1. S. auch BeckPFormB/schütze -+ Form. I.u.10 und BeckFormB zylJennissen
+ Form. R.II.3.

2. Zur Zuständigkeir s. --> Form. D.I.1 Anm. 2.

3. Die Anerkennungsversagungsgründe aus Arr.45 EuGWo können ebenso der voll-
streckung entgegengehalten werden: Diese Parallelität von Vollstreckungs- und Anerken-
nungsversagungsgründen nach Arr.46 EuGWo ist eine Besonderheit der EuGWo,
insbesondere gegenüber der EG-MahnVO und EG-BagatellVO.

4. Da die Anerkennung in anderen Mitgliedstaaten nach Art.36 Abs. 1 EuGWo ipso
iure erfolgt, kommt auch dem versagungsverfahren nach Art.45 EuGWo keine tle-
staitungswirkung zu. Es wird vielmehr lediglich festgestellt, ob die Entscheidung (regel-
mäßig) anerkannt wurde oder (ausnahmsweise) nicht. Die versagungsgrunJe näch
41. as EuGWo entsprechen im \ü/esentlichen Art. 34 f. EuGWo a. F., wurden jedoch
teilweise erweiterr (s. + Form. D.I.1 Anm. 1). Die Darlegungslasr trägt derjenige, der sich

3yl d" Versagungsgründe beruft (Thomas/putz o-Hülttege, g IIIS zpo nanr. :; nCff
NJ\f 2006, 701; BGH NJ\r-RR 2002, tlil).

Im Hinblick auf die Anerkennungsversagungsgr'ünde nach Art.45 EuGWo hat der
EuGH (EuGH, urt. v. 13.70.2011 -ns. c-t:sltb,prism Inuestments BV .1. Jaap Anne
uan der Meer als Insoluenzuerwalter der Arilco Holland BI{ ergangen zu Art.34 EuGWo
a'F' aber unvermindert übertragbar auch auf die EuGWO n.F.) äusdrticklich festgestellt,
dass eine Enrccheidung lediglich"anhand der genannten Versagungsgründe überprüibar ist.
lnsoweit stellt Art.45 EuGWO also eine abschließende Regelun[ dar. Weitere Gründe(-z'B'.Erfullungseinwand) können wegen Arr.52 EuGWo ,ri"i.ht g".g.'r die Anerkennung
und vollstreckung der Entscheidung geltend gemacht werden (vgl. i4erter-Hannicb, GpF.
2012,91 ff .1.

.^-voraussetzung für den Anerkennungsversagungsgrund des Art.45 Abs. 1 lit. c EuGWotstrricht, dass bereits eine inländische"E"m.ü.iaitig vorliegt, sie kann auch zeitlich nach
uem. ausländischen urteil ergangen sein (Schlosser/Hess/HÄ, Art. 45 EuGWo Rdnr. 29).

-. 
Eine Anerkennu.rgru.rrr[ung nach Art. 45 Abs. 1 lit. c und d EuGWO kommt zudem

"ur tn Betracht' wenn die Entscheidungen miteinander ,,unvereinbar" sind, das heißt
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D. I. 2 I. Zivil- und Handelssachen - Allgemein
s.

Rechtsfolgen aufweisen, die sich gegenseitig ausschließen (vgl. EuGH Urt. v. 4.2.199g _ 
Rs. 145/86, lloffmann ./. Krieg, Slg. 1988 1-64.5 Rdnr.22 = BcckEuRS 1988.142145. 
EuGH Urt. v. 6.6.2002 - Rs. C-80/00, Italien Leather ./. WECO Polstermöbel, Slg. 2002* 
1-4995 Rdnr. 40 = EuZW 2002, 441). Dabei ist die negative Fcststellungsklage als das 
Gegenstück zur Leistungsklage „unvereinbar“ i.S.v. Art. 45 EuGVVO (sog. „Kernpunkt- 
theorie“ EuGH Urt. v. 8.12.1987 - Rs. 144/86, Gubisch ./. Palumbo, Slg. 1987 1-4861 
Rdnr. 16 = NJW 1989, 665; Schlosser/Hess/Hess, Art. 45 EuGWO Rdnr. 31). Die 
Entscheidung muss „zwischen denselben Parteien“ ergangen sein.

Stellt das Gericht im Anerkennungsstaat fest, dass die Entscheidung des Gerichts ei 
anderen Mitgliedstaats mit einer zwischen denselben Parteien ergangenen Entscheidung 
eines Gerichts des Anerkennungsstaats unvereinbar ist, so ist es verpflichtet, die Aner
kennung der ausländischen Entscheidung zu verweigern; ein Ermessen steht dem Gericht 
insoweit also nicht zu (EuGH Urt. v. 6.6.2002 - Rs. C-80/00 Italian Leather ,/. WECO 
Polstermöbel, Slg. 2002 1-4995 Rdnr. 51 f. = EuZW 2002, 441).

Da die EuGVVO die Durchführung der Zwangsvollstreckung selbst nicht regelt und 
insoweit auf das nationale Recht des jeweiligen Vollstreckungsstaates verweist (vgl. 
Leible/Freitag §5 Rdnr. 106, 111), können im Stadium der Vollstreckung auch die in 
den nationalen Vorschriften vorgesehenen Rechtsbehelfe eingelegt werden, in Deutsch
land namentlich die Vollstreckungserinnerung, die Vollstreckungsgegcnklage und die 
Drittwiderspruchsklage.

5. Die Vorlage dieser Bescheinigung ist nach Art. 37 Abs. 1 lit. b EuGVVO - neben 
einer Ausfertigung der Entscheidung - erforderlich, wenn eine Partei die in einem anderen 
Mitgliedstaat ergangene Entscheidung geltend machen will.

6. Mit Verweis auf das vermeintlich ähnliche Rechtsschutzniveau aller Mitgliedstaaten 
wurde im Rahmen der Neufassung der EuGVVO zunächst über die Abschaffung des 
Ordre public-Vorbehalts diskutiert (vgl. von Plein, RIW 2013, 97, 109 m.w.N.). Letzt
lich wurde der Versagungsgrund wegen Verstoßes gegen den ordre public aus der 
EuGVVO a.E. jedoch unverändert übernommen (zu den Abschaffungstendenzen vgl. 
Adolpbsen, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2. Auflage 2015, S. 180 ff.).

7. In Anbetracht des grundsätzlichen gegenseitigen Vertrauens der Mitgliedstaaten 
untereinander ist Art. 45 Abs. 1 lit. a EuGVVO restriktiv auszulegen und auf Ausnahme
fälle zu beschränken. Insofern handelt es sich beim Ordre public-Vorbehalt gegenüber 
den anderen Versagungsgründen (lit. b bis lit. e) um einen Auffangtatbestand (Saenger/ 
Dörner, Art. 45 EuGVVO Rdnr. 2).

Vgl. weitergehend —> Form. D.I.16 Anm. 9.
8. Zum Anwaltszwang s. —> Form. D.1.1 Anm. 7.
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Auffangtatbestand (Saenger/

An das

Oberlandesgericht2

-Zivilsenat -

3. Bes_chwerde gegen die Entscheidung über den Antrag auf versagung
der Vollstreckung nach Art. 49 EuGVVO iVm $ 1115 Abs. 5,

567 Abs.1 Nr.1 ZPO1

der

In Sachen

GmbH,30175Hannover, AntragstellerinundBeschwerdeführerin

Verfahrensbevollmächtigte:

Frau .

Polen,
., ul. .. . ..5 b, Warschau,

gegen

Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin

Verf ahrensbevollmächtigte:

wegen: Beschwerde gem. Art.49 EuGWO

Streitwert:

AZ erster Instanz:

zeigen wir an, dass wir die Antragstellerin und Beschwerdeführerin auch in dieser Instanz
vertreten.

Namens und in Vollmacht der Beschwerdeführerin legen wir gegen den Beschluss des
Vorsitzendender.....,ZivilkammerdesLandgerichts......vom (A2.,....),
zugestelltam....,.

sofortige Beschwerde3

ein und beantragen,

den Beschluss des Vorsitzenden der Zivilkammer des LG vom . . . . . .
AZ , . ,. . . abzuändern und dem Urteil des Appellationsgerichtshofs Warschau vom
5.10.2016 (Aktenzeichen . . . . . .) die Anerkennung und Vollstreckung in Deutschland
zu versagen.

Begründunga

Mit dem angefochtenen Beschluss ist der Antrag der Antragstellerin, dem Urteil des
Appellationsgerichtshofs warschau vom 5.10.201ä lAktenzeicf,en . . . . . .) die Anerken-
nung und vollstreckung in Deutschland zu versagen, mit der Begründung zurückgewie-
sen worden, die Anerkennung der ausländischen Entscheidung vJrstoße nlcht offeisicht-lrcl gegen die öffentliche Ordnung (ordre public). Diese Auffassung des Landgerichts ist
rechtsfehlerhafr. (. . . ...)o

Rechtsanwalts

Brand .509



D.t.3 l. Zivil- und Handelssachen - Allgemein

Schrifttum: Rauscher, Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht - Band I: Brüssel Ia-Vo.
Schlosser/Hess, EU-Zivilprozessrecht, 4. Auflage (20151; Pietsch, Anerkennung ,.rd VollrtrecL,,"-.]
europäischer Entscheidungen in zivrl- und Handelssachen, FuR 201,s, 456; uon Hein, oi. N.ui".l
sung der Europäischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung,F.lW 2013,97.

Anmerkungen

1. Nach Art.49 Abs. 1 EuGWo kann gegen die Entscheidung über den Antrag auf
Versagung der vollstreckung (vgl. -+ Form. D.I.2) ein Rechtsbehelf eingelegt *ä.;.
Statthaft ist in Deutschland gem. g 1115 Abs.5 Satz 1 ZPo die sofortige Beschwe.de
nach gg 567 ff.zPo, allerdings mit einigen Einschränkungen (vgl. unten -) A"m.z.:r-
Die norwendige Beschwer ergibt sich für den Vollstreckungsschuldner aus der Abweisrn"
seines Antrags auf Versagung oder Aussetzung der Vollstreckung (respektive für den Voli
streckungsgläubiger aus der Ausserzung oder versagung der vollstreckung; ugl. Rau-
scherl Mankowski, Art. 49 EuGWO Rdnr. 2).

Zur Rechtsbehelfsberechtigung Dritter vgl. -+ Form. D.I.10 Anm.3.

2. Regelungen zur sachlichen und örtlichen Zuständigkeit enthält Art.49 Abs.2
EuGWO in Verbindung mit Anhang III. Funktionell zuständig ist in Deutschland das
Oberlandesgericht. Es entscheidet durch den Senat, weil $ 56S ZPO nicht anwendbar ist
(RauscheriMankotuski, Art.49 EuGWO Rdnr. 18; Thomas/Putzo-Hül3tege, gL115
ZPO Rdnr. 5). Das Landgericht als zuständiges Organ erster Instanz hat eine Abhilfebe-
fugnis gem. 9572 Abs. 1s.2zPo, weil sich die verweisung in g 1115 Abs.i Zpo auf
die gg 567ff. ZPO insgesamt bezieht (Schlosser/Hess/F1ess, Art.49 EuGWo Rdnr. 1;
Thomas/?utzo-Hül3tege, $ 1115 ZPO Rdnr.4; s. auch Ro#, IPRax 2006,22,24; a.A.'.
Rauscher/Mankowshi, Art.49 EuGWO Rdnr. 16). Der Erlass einstweiliger Anordnun-
gen richtet sich allerdings nicht nach 9 570 ZPO, sondern stattdessen nach Art. 44 und S1
EuGWO, die den Bestimmungen der ZPO vorgehen, vgl. Form D. L 5 und D. L 6.

Die in anderen Mitgliedstaaten zuständigen Beschwerdegerichte können dem europäi-
schen Gerichtsatlas für Zivllsachen entnommen werden (http://ec.europa.eu/justice_
home/judicialatlasciviVhtml/index-de.htm), abgedruckt auch bei SchlosserÄless/Hess,
Art.49 EuGWO Rdnr.3.

3. Die Ausgestaltung des Verfahrens richtet sich nach den gg 567ff. ZPO. Die Durch-
führung einer mündlichen Verhandlung ist dem Senat freigestellt, in der Regel findet
keine mündliche Verhandlung statt (g 572 Abs.4 iVm g 128 Abs. 4 ZPO).Im Vergleich
zur EuGWO a. F. (hier Art. 43) gewährt die neue Verordnung den Mitgliedstaaten eine
größere Freiheit im Rahmen der Verfahrensausgestaltung (Rauscher/Mankowski, Art.49
EuGWO Rdnr.1).

Die Frist zur Einlegung der Beschwerde beträgt als Notfrist nach g 1115 Abs.5 Satz2
ZPO einen Monat ab Zustellung des Beschlusses und weicht insofern von g 569 Abs' 1

ZPO ab (Schlosser/Hess/F/ess, Art.49 EuGWO Rdnr. 1).

4. Zur Begründetheit der Beschwerde müssten Vollstreckungsversagungsgründe nach

Art.45 EuGWO vorliegen. Hierbei ist vorliegend wiederum der Ausnahmecharakter des

Ordre public-Vorbehalts zu beachten (vgl. eingehend -+Form. D.I.16 Amn. 9).

5. Im Rahmen des $ 569 Abs. 3 in Verbindung mit g 78 Abs. 3 ZPO unterliegt die

sofortige Beschwerde nicht dem Anwaltszwang.
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4. Rechtsbeschwerde nach Art. 50 EuCVVO iVm g I 1 15 Abs. 5 S. 3 ZpO D. t.4

Kosten und Gebühren

Gericht: KV 1520, 1s2L, 1.s22, streitwertunabhängig 360 EUR (Musielak/Vo tilLack-
mann,-14. Aufl.20'1.7, ZPO $ llrtl ZpO Rdnr. 6).

Rechtsanwalt: Normale Gebühren wie im Berufungsverfahren gem. Vv 3200, also
1,6 Verfahrensgebühr und ggf. gem. W 3202, 1,2 Teräinsgebühr. "

4. Rechtsbeschwerde nach Art.50 EuGVVO iVm g 1115
Abs.5 S.3 ZPO1

ungsversagungsgründe nach

d.i Artt.t"h-.charakter des

r. D.L16 Amn. 9)'

I Abs. 3 ZPO unterliegt die

An den

Bundesgerichtshof2

Zivilsenat

Karlsruhe

In Sachen

derFirmaX.... .. Madrid, Spanien

Rechtsbeschwerdeführerin

Verfahrensbevollmächtige:

gegen

dieFirma YGmbH, Allee,...... Halle/Saale

Rechtsbeschwerdegegnerin

Verfahrensbevollmächtige:

wegen: Rechtsbeschwerde gem. Art.50 EuGWo ivm g 1115 Abs.5 s. 3 zpo
Streitwert:

Az. erster Instanz:

Az. zweiter Instanz:

zeigen wir an, dass wir die Rechtsbeschwerdeführerin vertreten. In ihrem Namen und inihrerVollmachtlegenwirgegendenBeschlussdesOLG......vom......(Az.:......),
zugestelltam,.....3

Rechtsbeschwerdea

ein und beantragen,

denBeschluss des oLG...... vom Az,..... abzuändernund denAntrag der
|-e{r,tsUe_sgtrrlerdegegnerin auf Anerkenrr.rngru.rrugung des Urteils des Bezirks-gerrchts Marbella vom . . : . . . Az. mit deÄ die Rechtsbeschwerdegegnerin
verurteilt worden isr, an die Rechtsbeschwerdeführerin EUR i0Jö0,- ,u {eiahlen,zurückzuweisen.
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Begründung

DieRechtsbeschwerdegegnerinhatmitAntragvom......beidemLandgericht......
die Versagung der Anerkennung des im Antrag genannten Urteils des Bezirksgerichts
Marbella beantragt. Das Landgericht hat diesem Antrag stattgegeben. oi. hiän"""-
gerichtete Beschwerde der Rechtsbeschwerdeführerin vom . . . . . . hat das OLG .:::':
mit Beschluss vom . . . . . . zurückgewiesen. Hiergegen richtet sich die Rechtsbes.h*.rd..
Eine Ablichtung des angefochtenen Beschlusses des OLG . ist in a.. enhg;
beigefügt.s

Zu unrecht haben das LG und das oLG angenommen, die Entscheidung des Bezirks_
gerichts Marbella verstoße gegen den deutschen ordre public, fut.45 abs. r [t. u
EuGWO. Dies ergibt sich aus Folgendem (. . . . . .).

Die Sache erfordert zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheiduno
des Bundesgerichtshofs.6 Nach den insoweit abweichenden Entscheidung." a.. öiä

. und verstößt die Vollstreckbarerklärung in der hier vorliegenden
Fallkonstellation nicht gegen den deutschen ordre public.

RechtsanwaltT

schrifttum: Thomas/Putzo, Zivilprozessordnung,3T. Auflage (2016); schlosser/Hess, EU-Zivil_
prozessrecht, 4. Auflage (201,5); Krüger/Rauscher, Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung.
5. Auflage (201,61, schneider/volpert/Fölsclr, Gesamtes Kosrenrecht, 7. Auflage (20771; Gerol|/
schmidt, Rechtsanwaltsvergütungsgeserz,22. Aufl. (201.51; scblosser, Anm. zur EuGH Entscheidung
vom27.11.1984, Rs.258/83, IPRax 1985, 321.

Anmerkungen

1. Ge-. Art.50 EuGWo ivm g 1115 Abs.5 S. 3 zPo ist gegen die Entscheidung des
OLG die Rechtsbeschwerde möglich. Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde durch das
Beschwerdegericht ist gem. $ 574 Abl1 Nr. 1 ZPO nicht erforderlich (Thomas/Purzo-
Hü$tege, $ 1115 ZPO Rdnr.4),

2. Zuständig ist gem. der Mitteilung der Bundesrepublik Deutschland gem. Art. 75
lit. c EuGWO der Bundesgerichtshof. Die in anderen Mitgliedstaaten zuständigen
Rechtsbeschwerdegerichte und die Mitteilungen nach Art. 75 EuGWO können dem
europäischen Gerichtsatlas für Zivilsachen entnommen werden (https://e-jusrice.europa.
eu/content-brussels_i_regulation_recast-350-de-en.do?member=1), abgedruckt auch bei

Schlosser/tlesslHess, Art.50 EuGWO Rdnr. 3.
Auf das Verfahren finden gem. g 1115 Abs.5 S.3 ZPO die Vorschriften der gg 575 -

577 ZPO Anwendung (Schlosser/Hess/Ffess, Art.50 EuGWO Rdnr. 1), es entspricht
damit weitgehend dem Verfahren der Revision.

3. Oie Frist für die Einlegung und Begründung der Rechtsbeschwerde beträgt einen

Monat ab Zustellung der Entscheidung nach S 574 ZPO. Sie ist eine Notfrist. Die

Rechtsbeschwerde kann gem. g 575 Abs. 1 S.I ZPO nur beim Rechtsbeschwerdegericht
(iudex ad quem) erfolgen (MüKo-Scüulz,*104 ZPO Rdnr. 119),

Vgl. weitergehend (insbesondere zur Rechtsmittelbefugnis) das parallele Yerlahren
nach g 44 EuGWO a.F. in der Altauflage (Form. D.I.11 Anm. 3).

4. Aus dem übergeordneten Beschleunigungsziel folgert der EuGH die Norrvendigkeit
einer engen Auslegung (EuGH Urt. v. 11.8.1995 - Rs C-432193, SISRO ./. Ampersanu

softwarä nv, slgl ß:9 i rzzeg, 2297 Rdnr. 28 ff . = BeckRS zoo+, zz zz+ ; Hau rPRax
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/,5. Antrag auf Beschränkung oder Aussetzung d. Vol lstreckung- EuCVVO/ZpO D. l. 5
1'996,322,; Prütting/Gehrlein/schinkels Art.44 EuGWo a. F. Rdnr. 1), mit der Rechts_
beschwerde angreifbar ist deshalb nur eine End- und keine Zwischenentscheidung (EuGHurt. v.27.11.1984 - Rs.258/83, schwhfabrik Brennero sas ./.'wendel GmbH schwh_prodwktion International, Slg. 19g4 I-3971 Rdnr. 15 = IpRax .f.as, iz,t;EuGH urt. v.
11..8.L995 - Rs C- 432t93,. SryRO ./.Ampersand Sofhuare BV; Slg. ß95 I_2269
Rdnr.30 ff.; Schlosser IPRax 1985, 321).

5. Die Vorlage einer Ausfertigung oder einer beglaubigten Abschrift des angefochtenen
Beschlusses ist durch $ 575 Abs. | 5.3 ZpO vorgeschrie6err.

6. Dies oder die grundsdtzliche. Bed_eutung der sache ist gem. g 574 Abs. z zpo zurässig-
keitsvorausserzung für die Rechtsbeschwerde (Thomas/?utz o/Reichold, s s74 zpo Rdnr. ö;
vgl. auch BGH Beschl. v.20.6.2007 -xilzB r42r0s - NJW-RR zooil tzotl.

7. Es besteht Anwaltszwang, und zwar zor vertretung durch einen beim Bundes-
gerichtshof zugelassenen Anwalt (Schlosser/Hess/lress, Art.*so EuGWo Rdnr. 1).

Kosten und Cebühren

Gericht: KV 1520, 1510, streitw-ertunabhängig 360,-EUR (schneicler/volpert/Fölsch/
Thiel, Gesamtes Kosrenrecht 2. Auflage 2017 Ki 1520, Rdnr. 1).

Rechtsanwalt: gem. vorbem. 3.2.2 w gerten für Rechtsbeschwerden gegen den
Rechtszug beendende Entscheidungen über die Vollstreckbarerklärung bzw. Vollstre-
ckungsklauselerteilung ausländischer Titel nicht w 3502, sondern w äzoo ff., also 1,6
verfahrensgebühr gem. w 3200 und 1,2 Terminsgebühr gem. w 3202 (vgL. Gerolä/
schmidtlMäller/Rabe vorbem. 3.2.1 Rdnr. 12 ff .; iuKolLlpp, $ s77 zpo Rdnr. 25).

5. Antrag auf Beschränkung oder Aussetzung der Vollstreckung nach
Art.44 Abs. 1 EuGVVO iVm g 111-5 Abs. 6 ZpOl

An das

Landgericht Hannover

Zivilkammerl......l -
Der Vorsitzende2

In Sachen

der. . . . . .GmbH, 30175 Hannover,

Verfahrensbevollmächtigte:

., ul'

gegen

5 b, Warschau, Polen, Antragsgegnerin

Verfahrensbevollmächtigte:

Streitwert:

zetgen wir an, dass wir die Antragstellerin vertreten. ordnungsgemäße Bevollmächtigungversichern wir anwaltlich.
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D. t.5 l. Zivil- und Handelssachen - Allgemein

Namens und in Vollmacht der Antragstellerin beantragen wir,

die Vollstreckung aus dem Urteil des Appellationsgerichtshofs Warschau vo1o
5.t0,2076 (Aktenzeichen . . . . . .) nach Art.44 Abs. 1 lit c. EuGWO auszusetzen,

hilfstueise
nach Art. 44 Abs. 1 lit. b EuGWO von der Leistung einer vom Gericht zu bestimmen-
den Sicherheit abhängig zu machen,
äuf3erst hilfsweise
nach Art.44 Abs. 1 lit. a EuGWO auf Sicherungsmaßnahmen zu beschränken.

Begründung

Nach fut. 44 Abs.1 lit. c EuGWO, S 1115 ZPO ist die Vollstreckung insgesamt aus-

^rsetzen. 
Ein Antrag auf Versagung der Vollstreckung nach Art. 46, 45 EuGWO in

Verbindungmitglll5ZPOwurdeam......gestellt;dasentsprechendeVerfahrenist
bei der Kammer bereits zum Aktenzeichen t. . . ' . .] anhängig.

Glaubhaftmachung: Antrag vom. . . . . .

Gleichwohl wurden von der Antragsgegnerin Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet.3

Glaubhaftmachung: . . . . . .

Dabei sind die Erfolgsaussichten des Antrags im bereits anhängigen Verfahren auf
Aussetzung der Vollstreckung evident. Dies ergibt sich aus folgenden Erwägungen: (. . . . . .).

Zltsätzlich würden der Antragstellerin durch eine Vollstreckung vor einer Entscheidung

über den gestellten Antrag auf Versagung der Vollstreckung schwerwiegende Nachteile
drohen(......)4

Rechtsanwalts

Schrifttum: Prütting/Gehrlein, Zivilprozessordnung, 8. Auflage (201'61; Rauscher, Europäisches

Zivilprozess- und Kollisionsrecht - Band I: Brüssel la-YO; Saenger, Zivilprozessordnung, 7. Auflage

(201,7); ScblosserlHess, ElJ-Zivrlprozessrecht, 4. Auflage (2015); Zöller, Zivilprozessordnung, 32.

Auflage (2017\; Hess in: Festschrift für Peter Gottwald (2014), S. 273 If .:U*eilsfreizügigkeit nach der

VO Brüssel Ia: beschleunigt oder ausgebremst?

6.

det

legt

5

Art.
lit. a

auf
Eu

And

der,,

Art.

S.

Anmerkungen

1 . Der Antrag nach Aft.44 Abs. 1 EuGWO, der zugleich mit dem Versagungsantrag

gem. Art 46, 4iEuGWO verbunden, abe, a.rch - wie hier - selbständig gestellt *qd:l
funn, füh.t zur einstweiligen Beschränkung (lit. a, b) oder Aussetzung (lit. c) der Voll-

streckung. Er ist notwendig, weil mit dem alleinigen Antrag auf Vollstreckungsversagung

nach Art. 46, 45 EuGWd - a.r Vorausserzunglftr detr värliegenden Antrag ist - keine

automatische Beschränkung auf Sicherungsmaßnahmen und (erst recht) keine automatr-

sche Aussetzung verbundei ist (PrüttingiG ehrlernl S cb inkels,' Art.44 EuGWO Rdnr' 1;

krit. zur Regeiing des Art.44 Abs. I EuGWO Hess, Fd Gottwalcl, 5'273 1I.''2802

,,Ameiz für den Schuldner zur Blockade der inländischen Vollstreckung")'

2. Obwohl die Ausgestaltung des Verfahrens gem. Art.41 EuGWO dem autonomen

prozessrecht überlassen *rr.d.l existiert keine Zuständigkeitsregelung für den Antrag

nach Art.44 Abs.1 EuGWO. Sinnvollerweir. r"ii;;'ti;rj AUi t z'-po analoghetan'

gezogen und so die Zuständigkeit desjenige" c.ti.fn." f.,"Lf., **aen, bei dem beretts

der zugrundeliegende Antrag auf Vollstreckt"rt;;;tö';;h A;'' +6, +s Eucwtt
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Rechtsanwalts

(2016) ; Raus cher, Europäisches
Zivilprozessordnung, 7. Auflage

'.öller, Ziv rlpr ozessordnur.rg, 32.

i ff.: Urteilsfreizügigkeit nach der

6. Antrag auf Aussetzung der Vollstreckung nach ArI.44 EuCVVO D.t.6

Kosten und Cebühren

S. -+ Form. D.I.1

,/,

anhängig ist (so auch Rauscher/Mankowski, Art.44 EuGWo Rdnr. 6). Das zuständige
Gericht-entsprechend$1115 Abs.4ZPoderVorsitzended,erZivtlka--.r-enrschei-
det durch unanfechtbare einstweilige Anordnung gem. $ 1115 Abs. 6 zpo (vgr. auch
Zö|ler-Geimer g 1115 ZPO, Rdnr.5).

3^._Ptlr_ist möglich, weil der Antrag auf vollstreckungsausserzung nach Art.46, 45EuGWo keinen suspensweffekt hat (vgl. bereits -+ e"ml r;. Die Arisseizung der voil_
streckung nach Art.44 Abs. 1 lit. c EuGWO kommt insbesondere in der volliegenden
Konstellation in Betracht (also dann, wenn bereits Vollstreckungr-uß,rnirn..r eingeleitet
wurden, vgl. Rauscher/Mankowski, Art.44 EuGWO Rdnr. 29[

4. Nicht einheitlich beurteilt wird die Frage, ob die Aussetzung des Verfahrens nach
Art,44 Abs. 1 lit. c EuGWo Ausnahmecharakter hat und damit iubsidiär ist zu den in
lit. a und lit. b enthaltenen Alternativen (dafür Schlosser/FlesslHess, Art.44 EuGWO
Rdnr.8 sowie saengerlDörner, Art.44 EuGWo Rdnr.4 und offenbar auch prütting/
GehrleinlSchinkels, Art.44 EnGI\/Q Rdnr. 2 [,,Zurückhaltung geboren.. l; dagegenRaJr_
scherlMankowski, Art.44_EuGWo Rdnr. 31). Mankowski.öll"t y.d.nfuli, u6.ir.rg..,.l
auf einen (lfortlaut)vergleich ab, und zwar zD den parallelreg.irng.n in Art. 23 lit. c
Euvrvo/EG-Mahnvo/E_G-Bagatellvo, die jeweils das vorügen äußergewöhnlicher
umstände voraussetzen. Dass Art.44 Abs. 1 lit. c EuGWo arif diese Eirschränkung
verzichtet, scheint gegen de.ssen Einordnung als ultima tatio zLr sprechen.

Die Begründung sollte über einen bloßen verweis auf die Ausführungen zum zugrun-
deliegenden Antrag nach Art.46, 45 EuGWO hinausgehen. In AnbetÄcht des g.ii.ht-
lichen Ermessensspielraums auf der Rechtsfolgenseite sollte vielmehr substantiieridarge-
legt werden' inwieweit schwerwiegende Schuldnerinreressen betroffen sind (ähnlich däm
Grundgedanken des $ 7I2 ZPO). Dabei ist insbesondere auf die Erfolgsaussichten des
Antrags nach Art. 46, 45 EuGWo einzugehen, weil sich auch das Gäricht an diesen
orientieren wird (SchlosserlFless/-Fress, Art.44 EuGWo Rdnr.4 und 5; SaengerlDörner,
Art.44 EUGWO Rdnr. 4).

5. Zum Anwaltszwang s. -+ Form. D.I.1 Anm. 7.

6. Antrag auf Aussetzung der vollstreckung nach Art.44 Abs.2
EUGVVO iVm g 11162pO1h mit dem Versagungsantrag

- selbständig gestellt werden

Aussetzung (lit' c) der Voll-

auf Vollstreckungsversagung
rliegenden Antrag ist - kejne

I (erst recht) kejne automatt-

. Art.44 EuCWO Rdnr' 1;

S Gottwald, 5.273ff', 280:

rllstreckung" ).

1 EuGWO dem autonomen

eitsregelung für den Antrag

5 Ab;. I ZPO analog hetan'

irkt werden, bei dem beretts

"".r,' 
iti''iu, 45 EuGVVo

An das

Landgericht Hannover2
* Zivilkammer -
Der Vorsitzende

der. . . . . .GmbH, 30175 Hannover,

Verfahrensbevollmächtigte 
:

In Sachen

Brand

Antragstellerin
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gegen

,, ul. . . . . .5 b, Warschau, Polen, Antragsgegnerin

Verfahrensbevollmächtigte:

Streitwert:

zeigen wir an, dass wir die Antragstellerin vertreten. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung
versichern wir anwaltlich.

Namens und in Vollmacht der Antragstellerin beantragen wir,

die Aussetzung der Vollstreckung aus dem Urteil des Appellationsgerichtshofs Var_
schau vom 5.70,2016 (Aktenzeichen .) nach Art,44 Abs.2 EuGWO in
Verbindung mit $ 1116 ZPO.

Begründung

Die Antragstellerin ist Schuldnerin des im Antrag bezeichneten Urteils des Appellations-
gerichtshofs Warschau vom 5.10.2016. Die Vollstreckbarkeit der Entscheidung wurde im
Ursprungsmitgliedstaat Polen ausgesetzt.

Beweis:

7. Antrag

Frau

3.v

Anhang I (

Zöller-
Anm.4 zu
deutsche
dann, wenn

EUGWO

4. Einer
tm
kein
setzen (vgl.

5.Zum

S. -+

7
Das Vollstreckungsverfahren ist daher auch im ersuchten Mitgliedstaat Deutschland nach
Art.44 Abs.2 EuGWO iVm S 1116 ZPO auszusetzen.a

Rechtsanwalts

Schrifttum: Rauscher, Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht - Band I: Brüssel Ia-VO;
Scblosser/Hess, EU-Zivilprozessrecht, 4. Auflage (2015\; Prütting/Gehrlein, Zivilprozessordnung,
B. Auflage (20161;Zöller, Zivilprozessordnung,32. Auflage (201.7);Hasselblatt/Sternal, Beck'sches
Formularbuch Zwangsvollstreckung (BeckFo rmB ZY ), 3. Aufl age (20 1 6).

Anmerkungen

1. S. auch BeckFormB ZYfiennissen -+ Form. R.II.6.
Als wesentliche Neuerung gegenüber der EuGWO a. F. sieht Art. 39 EuGWO n. F.

die automatiscbe Yollstreckbarkeit (obne Exequaturl im ersuchten Mitgliedstaat vor,
sofern die Entscheidung im Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar ist. Dann ist es nur
konsequent, bei einer Aussetzung der Vollstreckung im Ursprungsmitgliedstaat, die

Vollstreckung im ersuchten Mitgliedstaat ebenso auszusetzen. Insoweit greift iedoch
kein Automalismus, vielmehr ergibt sich der notwendige Antrag aus Art' 44 Abs'2
EuGWO (vgl. auch Rauscher/Mankowski, Art.44 EuGWO Rdnr. 45 ff.).

Die autonomen Verfahrensregelungen können in Deutschland $ 1116 ZPO ennom'
men werden. Nach $ 1116 Satzi ZP"O erfolgt die Einstellung entsprechend $ 775 Nr' 1

lrrÄ2ZPO.Aus $ 1116 ZPO ergibtsich auß*erdem, dass nich"t rru. di" (vorübergehende)

Aussetzung des Vollstreckungsvärfahrens erfasst *iJ, ,ond.rn über den Wortlaut des.

Art.44 E;cwo hinaus au"ch die (endgültig.) Ä;1il.;;G-Jesselben (Schlosser/Fless/

Hess, Art.44 EuGWo Rdnr. 12; Prtittini/Geür t"tt tsril"irit,-irt.44 BuöWo Rdnr' 3;

a.A. RauscherlMankowski, Art.44 EuGWO Rdnr. 46)

2. S. -+ Form. D.I.1. Anm.2.
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Antragsgegnerin

;sgemäße Bevollmächtigung

t,

,pellationsgerichtshofs War-
\rt.44 Abs.2 EUGWO in

en Urteils des Appellations-
der Entscheidung wurde im

gliedstaat Deutschland nach

Rechtsanwalts

recht - Band I: Brüssel Ia-VO;
G ehr lein, Zivilprozessordnung,
Has selb latt/Sternal, Beck'sches

)1,6).

7. Antrag auf Bescheinigung betr. gerichtliche Entscheiclungen - EuCVVO/Z?OD. l. 7

Kosten und Cebühren

S. + Form. D.I.1

/,

3. Vorgelegt werden müssen in diesem Fall vom Schuldner nach Art. 37 EuGWO eine
Ausfertigung der ausländischen Aufhebungsentscheidung sowie das Begieitformular nach
Anhang I (vgl. hierzu -+ Form. D.I.7; SchlosserÄIess/Hess, Art.44 rJcwo Rdnr. 11;
zöller-Geimer, 91116 Zpo, Rdnr.21 a.A. offenbar BeciFormB ZilJennissen in _>
Anm' 4 zu -> Form. R.II.6). Eine übersetzung der Aufhebungsentscheidung in die
deutsche sprache ist nicht erforderlich (zöller-Ceimer, g 1l'J.6 zFo Rdnr. 2) Ezw. nv
dann, wenn sich aus dem Begleitformular gem. Art 37 Abs. 2 EuGWo die notwendigen
Informationen für das Gericht nicht eindeutig ergeben (Schlosser/Hess/F1ess, nrtl++
EuGWO Rdnr.11).

4.,Einer näherel Begründung bedarf es hier nicht: Bei Aussetzung der Vollstreckung
im ursprungsmitgliedstaat hat das Gericht - anders als nach Art. +q."Abs. 1 EuGWo _
kein Ermessen, sondern muss die Vollstreckung auch im ersuchten Mitgliedstaat aus-
setzen (vgl. Rauscher/ Mankotuski, Art. 44 EuGWO Rdnr. 47).

5. Zum Anwaltszwang s. -> Form. D.I.1. Amn. 7.

7. Antrag auf Bescheinigung betreffend gerichtriche Entscheidungen
nach Art. 53 EuGVVO, $ 111 Of . ZpO

;ieht Art.39 EuGWO n.F'
rsuchten Mitgliedstaat vor,
:ckbar ist. Dann ist es nur
Jrsprungsmitgliedstaat' die

zen. Insoweit greifr iedoch
Antrag aus Art. 44 Abs'2
O Rdnr.45 ff.).
rland $ 1716 zPO enmom-

Ls entsorechend $ 775 Nr' 1

h"t nur'die (vorübergehende)

lern über ien tü/ortlaut des

; Jesselben (Schlosser/Hess/
';, in.44 eu<;WO Rdnr' 3;

An das Amtsgerichtl

Traunstein

des Herrn ABC, . . . . . .straße,

Verfahrensbevollmächtigte:

AZ

In dem Rechtsstreit

. . . Traunstein,

- Kläger -

Frau DEF, Ulica.

gegen

. ., Prag, Tschechische Republik - Beklagte -

Verfahrensbevollmächtigte:

beantragen wir namens und in Vollmacht des Klägers,

die Erteilung der Bescheinigung gem. Art.53 EuGWO.

Begründung
Der Kläger betreibt die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil des hiesigen Amtsgerichts
Io1 " ' . . . in der Tschechischen Republik.hierzu benötigt er gem. eii +z mr. r tr. rt'uGWo die beantragte n"r.n"lnlg;ä; 

"-' --'-"

Brand

Rechtsanwalt3
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,/-

Anmerkungen

1. Der Gläubiger, der eine Entscheidung im EU-Ausland vollstrecken möchte, muss die
Ausstellung der Bescheinigung_ bei der zuständigen Stelle beantragen. lle Zuständigü;
ergibt sich aus nationalem Recht. In Deutschland sind für die Erteilung d"r g...h.ini!,,";
diejenigen Stellen zuständig, die auch für die Erteilung der vollstreckbrr.n Arrf.rtiir"S
zuständig sind (vgl. Kropholler/uon Hein Art.54 EuGWo Rdnr.2; rno-"vpiirä?
HülStege Art. 53 EuGWo Rdnr.2). Daraus folgt also, dass die Bescheinigung üblich€;_
weise von demjenigen spruchkörper ausgestellt wird, der auch die Entscheidung g.,.ofi
hat (vgl. Rauscher/staudinger Art.53 Brüssel Ia-vo Rdnr.2). Funktionat 

^itä"at-"igem. g 20 Abs. 1 Nr. 11 RPfIG der Rechtspfleger (vgl. Schlosser/Hess, Art.53 ErGwö;
Rdnr.2).

Voraussetzung für die Bescheinigungserteilung ist ein Antrag, weil ja nicht von vorn-
herein feststeht, ob eine Zwangsvollstreckung im Ausland erforderlich wird (Krophotie)t
uon Hein Art. 54 EuGWo Rdnr. 3; Thomas/?utzolHü$tege Art. 53 EuGWo Rdnr. 1).
Eine Frist muss dabei nicht eingehahen werden.

. Die Bescheinigung begründet keine unwiderlegliche Vermutung für die Richtigkeit der
darin beurkundeten Tatsachen (Geimer/SchitzelGeimer Art. 54 EuGWO Rdnr. J). nact
$ 1111 Abs.2ZPO kann gegen die Fntscheidung über die Ausstellung der Bescheinigung
(Rechts)Beschwerde nach Art.54 Abs.2 EuGWO eingelegt werden.

2. Durch die Bescheinigung werden im rüfesentlichen die Parteien, die Zustellung des
verfahrenseinleitenden Schriftstücks, wenn die Entscheidung in einem Verfahren ergini, auf
das sich der Beklagte nicht eingelassen hat, der 'Wortlaut des Urteilsspru.hlnf, di.
vollstreckbarkeit im Ursprungssraat bestätigt (Thomas/PutzolHülStege Art.53 EuGWo
Rdnr.4 f., s. das Formblatt gem. Anh. I zur EuGWo, im Anschluss abgedruckt). Für
gerichtliche Vergleiche s. -+ Form. D.L8 und den dort im Anschluss abgedruckten Anh. IL

3. Es besteht kein Anwaltszwang.

2

2.

Kosten und Gebühren

2.
Rr

2.\

z.)

2.4

Gericht: KV 1513: 20 EUR.
Rechtsanwalt: keine gesonderten Gebühren, Tätigkeit gehört zum Verfahren (g 19

Abs. 1 S.2 Nr.9a RVG; s. Zöller-Geimer,32. Aufl., $ 1110 ZpO, Rdnr.6.
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Formular:

ollstrecken möchte, muss die
antragen. Die Zuständigkeit
Erteilung der Bescheinigung

rollstreckbaren Ausfertigung
/O Rdnr.2; Thomas/Putzo/
die Bescheinigung üblicher-

h die Entscheidung getroffen
2). Funkrional zusrändig ist
sser/Fless, Art. 53 EuGWO,

'1. Ursprungsgericht

1.1. Bezeichnung:

1.2. Anschrift:

1.2.'1. Straße und Hausnummer/postfach

1.2.2. PLZ und Ot1

:rag, weil ja nicht von vorn-
:forderlich wir d (Kr op h o ller /
r Art.53 EuGWO Rdnr. 1).

1.2.3. Mitgliedstaat:

nrE eeE acE cvfi czl-] oxE or! eefl erfl esfi rr ! rnfl Hn[ Hu[ re ! rr !rrfi ru! rvfi vr! rurfi erfl crfl no! se! sr [ ,^g ,*fr
L3. Telefon

utung für die Richtigkeit der
54 EuGWO Rdnr.3). Nach
usstellung der Bescheinigung
werden.

Parteien, die Zustellung des

r einem Verfahren erging, auf
des Urteilsspruchs und die

olHülStege Art. 53 EuGWO
Anschluss abgedruckt). Für

;chluss abgedruckten Anh. IL

1.4. Fax'.

L5. E-Mail (falls verfügbar):

2. KLAGER (1)

2.1. Name, Vorname/Name der Firma oder Organisation:

2.2. ldentiflzierungsnummer (falls vorhanden und falls verfügbar):

23 Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) und Geburtsort oder, bei juristischen Personen, Dalum der cründung/Erlangung derRechtsfähigkeit/Registrierung (fails relevant und falls verfü-gbar):

2.4. Anschriftl

2.4.'1. Slraße und Hausnummer/postfach

ehört zum Verfahren ($ 19

tZPO, Rdnr. 6. 2.4 .2 . PLZ und Otl:

2.4.3. Land:

nrE aeE acfi cvfi czl-l oxE oeE eefl eL! es! rr ! rnfl Hn[ Hu[ re I rr !rrfl ru! rvfi vrfi rurfi er! rtfl *o[,.fr.,[.*[ r*fr
E Sonstige (bttte angeben)j
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2.5. E-Mail (falls verlügbar)l

3. Beklagte(r) ('?)

3.'1. Name, Vorname/Name der Firma oder Organisation:

3.2. ldentifizierungsnummer (falls vorhanden und falls verfügbar):

3.3 Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) und Geburtsort oder, bei juristischen Personen, Dalum der Gründung/Erlangung der
RechtsfähigkeiVRegistrierung (falls relevant und falls verfügbar)l

3.4. Anschrift:

3.4.'1. Straße und Hausnummer/Postfach:

3.4.2. PLZ und Ortl

3.4.3. Land:

nr! aefi ac! cv[ czfi ox! oefi eefi er-[ es! rr I rnfi Hn[ Hu[ re I rr !rr! rufi lv! vrfi urfi er-[ erfi nofi se! sr I srfi urfi
E Sonstige (bitte angeben):

3.5. E-Mail (falls verfügbar):

ang
4. Entscheidung

4.1. Datum (TT/l,,lN,/JJJJ) der Entscheidung:

tt
4.2. Aktenzeichen der Entscheidung: 4.6.'

in Ar

4.6.1

4.6.1

4.6.1

4.3. lst die Entscheidung ergangen, ohne dass sich der Beklagte auf das Verfahren eingelassen hat?

4.3.1. ! ruein

4.3.2. E Ja (bitte das Datum (TT/MM/JJJJ) angeben, zu dem das verfahrenseinleitende Schriftstitck oder ein gleichwertiges Schriftstück
dem Beklagten zugestellt wurde):

tt
4.4. Die Entscheidung ist im Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar, ohne dass weilere Bedingungen erfüllt sein müssen:

4.4.1. ! Ja (bitte gegebenenfalls das Datum (TT/MM/JJJJ) angeben, zu dem die Entscheidung für vollstreckbar erklärt wurde):

lt
4.4.2. I Ja, aber nur gegenüber folgender/folgenden Person(en)

4.6.1.

I

4.6.1.i

4.4.3. E Ja, aber nur für einen Teil/Teile der Entscheidung (bitte angeben)
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./,

4.4.4. El Die Entscheidung enthätt keine voljstreckbare Verpflichtung

4.5 zum zeitpunkt der Ausstetung der Bescheinigung ist die Entscheidung dem/den Bekragten zugesteilt:
4.5.1. E Ja (bitte das Datum der Zusteltung (TTIMM/JJJJ) angeben, fails bekannt)l

lt

Jng/Erlangung der

4.5.1.'l Die Entscheidung wurde in der/den folgenden Sprache(n) zugesteilt:

EBG E es

EDA E DE

E EL E er,r

EIHR E cn
ELV E LT

EMr E rr-

El pr E Ro

EsL El rr

E Sonslige (bitte angeben (tSO-Code))

Ecs
EET
Ern
Etr
EI HU

Epr
Esx
EI SV

I rnfi Hn[ uufi te ! tr I
I ,*E

4.5.2. E Dem cericht nicht bekannt

4.6. Tenor der Enlscheidung und zugesprochene Zinszahlung:

4.6.1. Enlscheidung über eine Geldforderung (3)

4.6. 1.1. Kuzdarstellung des Streitgegenstands:

4.6.1.2. Das Gericht hat

(Name, Vorname(n)/Name der Firma oder Organisation) (a)

angewiesen, eine Zahlung zu leislen an:

(Name, Vorname(n)/Name der Firma oder Organisation)

4 6 1 2 1 wurde mehr als ejne Person bezeichnet, die für den Anspruch haftet, kann jede der bezeichneten personen fijr cten gesamten Betragin Anspruch genommen werden:

al?

+a:.z.t.t. fi ta

a.o.r.z.r.z. [ ruein

4.6.1.3. Währung:

!Euro (EUR)
rhriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück Iaulgarischer

(BGN)
Lev Itschechische

Krone (CZK)

EPfund Sterting
(GBP)

Idänische Krone
(DKK)

Irumänischer Leu
(RoN)

EKuna (HRK)

Ischwedische
Krone (SEK)

n erfüllt sein müssen:

flungarischer Epotnischer Zlory
Forinl (HUF) -(pLN)

D Sonstige (lSO-Code angeben):

lung für vollstreckbar erklärt wurde):

4.6.1.4. Hauptforderung

4.6.1.4.1 E Einmatzahlung:
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,7

+A:.+.2. fl Ratenzahtung (5)

E Regelmäßige Zahtungk:

+.0.r.+.0.t. ! tagricn

4.6.1.4.3.2. E wöchenflich

4.6.1.4.3.3. E Sonstige (bitte HäuUgkeit angeben)

4.6.2.

4.6.2.

4.6.3.
4.6.1.4.3.4. Ab Datum (TT/[.4M/JJJJ) oder Ereignis: 4.6.3.1

4.6.1.4.3.5. Falls zutreffend, bis (Datum (TT/MM/JJJJ) oder Ereignis):

4.7. Ko

4.7.1.V
(Datum (TTiM[//JJJJ) oder Ereignis)

4.6. 1.5. Zinsen (falls zukeffend):

4.6.'1.5.1. Zinsen:

4.6.1.5.1.1. E Nicht in der Entscheidung angegeben

4.6.1.5.1.2. E Ja, in der Entscheidung fotgendermaßen angegeben:

4.6.1 .5. 1 .2 .1 . Beltagl

oder:

4 .6.1 .5.1 .2.2. Zinssaz

4.7.2. Dr

4.7.2.1.

o/. 4.7.2.2. I

genomm

4.7.2.2.1

4.7.2.2.2

4.7.3. Fo

4.7.3.1.

4.6.1.5.1.2.3 Zinsen sind fällig

ah

(Datum (TT/N4M/JJJJ) oder Ereignis)

bis

4.7.3.2.

(Datum (TTIMN4/JJJJ) oder Ereignis) (6)

4.6.1.5.2. E cesetzliche Zinsen (fails zutreffend), zu berechnen gemäß
4.7.3.3. :

4.7.3.3.1.

4.6.1.5.2.1. Zinsen sind fälliq

ab
4.7.3.3.2.

(Datum (fi/MNTiJJJJ) oder Ereignis)
4.7.3.3.3.

bis

4.7.3.3.4.
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(Datum (TT/N4M/JJJJ) ode. Ereignis) (6)

n Kapitalisierung der Zinsen (falls zutreffend, bjtte angeben):

4 6 2. Entscheidung Über die Anordnung einer einstweiligen lvlaßnahme, einschließlich sicherungsmaßnahme:

4.6.2. 1. Kurzdarstellung des Streitgegenstands und der angeordneten lvlaßnahme:

4.6.2 2. Die Maßnahme wurde von einem Gericht angeordnet, das in der Hauptsache zuständig ist

+a.z.z.t. fita
4.6.3. Sonstige Entscheidungsarten:

4.6.3.1. Kurzdarstellung des Streitgegenstands und der Entscheidung des cerichts:

4.7. Kosten (7):

4.7.1. Währung:

EEuro (EUR) EBulgarischer Lev
(BGN)

IUngarischer Epotnischerztoty
Forint (HUF) (pLN)

E Sonstige (lSO-Code angeben):

Itschechische
Krone (CZK)

EPfund Sterting
(GBP)

!danische Krone
(DKK)

EKuna (HRK)

Erumänischer Leu Ischwedische
Krone (SEK)(RoN)

4.7.2. Dem/den folgenden Schuldne(n) wurden die Kosten aufgegeben:

4.7.2.1. Name, Vorname(n)/Name der Firma oder Organisation: (8)

4.7.2.2. Wutden mehr als einer Person die Kosten aufgegeben, kann jede der bezejchneten personen für den gesamten Betrag in Anspruch
genommen werden:

4.7.2.2.1. ElJa
4.7.2.2.2. rlNein
4.7.3. Folgende Kosten werden geltend gemacht (s):

4.7 3.1 E Die Kosten wurden in der Entscheidung in Form eines Gesamtbekags festgesetzt (bitte Betrag angeben)

4.7.3.2. Q Die Kosten wurden in der Entscheidung in Form eines Prozentsatzes der Gesamtkosten festgesetzt (bitte prozenlsatz der
Gesamtkosten angeben)

4.7.3.3.

4.7.3.3.1

E Die Haftung für die Kosten wurde in der Entscheidung feslgelegl, und es handert sich um folgende Beträge:

E cerichtsgebühren:

4.7.3.3.2. El Rechtsanwattsgebühren:

4.7.3.3.3. Elzusteilungskosten:

+.2.S.e.+. I Sonstige Kosten:
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4.7.3.4. E Sonstige (bitte angeben)

4.7.4. Zinsen auf Kosten:

4.7.4.1 E Nicht zutreffend

4.7.4.2 E lnderEntscheidungangegebeneZinsen

4.7.4.2.1 [ eetr"g

oder

+.2.+.2.2. flztnss.u

vo

4.7 .4.2.2.1. Zinsen sind lällig

ab

(Datum (TT/l/lil/JJJJ) oder Ereignis)

bis

4.7.4.3.

(Datum (TT/MM/JJJJ) oder Ereignis) (6)

E Gesetzliche Zinsen (falls zutreffend), zu berechnen gemäß (bitte entsprechendes Gesetz angeben):

4.7.4.3.1. Zinsen sind fällig ab

ab

(Datum (TT/MI//JJJJ) oder Ereignis)

bis

4.7.4.4

(Datum (fi/MM/JJJJ) oder Ereignis) (6)

I Kapitalisierung der Zinsen (falls zutreffend, bitte angeben):

Geschehen zu:

am:

lt
Unlerschrift und/oder Dienstsiegel des Ursprungsgorichlsl
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B. Antrag auf Bescheinigung betr. öffentr. Urkunden nach Art. 60 EucVVo D. l. B

B. Antrag auf Bescheinigung betreffend öffentriche Urkunden nach
Art. 60 EUGVVO, $ 1110 t. ZpO

,/-

sprechendes Gesetz angeben):

Frau Notarinl' 2

Berlin

Betr. Ihre Urkundenrolle Nr. . .,, ./. . . ...
Schuldanerkenntnis vom

Sehr geehrte Frau Notarin,

ich zeige an, dass ich den Gläubig-er aus dem oben bezeichneten, bei Ihnen am
beurkundeten Schuldanerkenntnis3 vertrete. Eine auf mich lautende Vollmacht ist in der
Anlage beigefügt.

Aus dem schuldanerkenntnis muss der Gläubiger die Zwangsvollstreckung gegen den
Schuldner in Spanien betreiben. Ich beantrage deshalb die Erieilung der Bäifie*inigung
gem. Art.60 EuGWOa gem. Anh. tr zur EuÖWO zu meinen Händlen,

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Rechtsanwalts

Schrifttum: Fleischhauer, Vollstreckbare Notarurkunden im europäischen Rechtsverkehr, nota-
rielle Zuständigkeiten nach der ,,Brüssel I"-verordnung, MittBayNoi2002, ls; Geimer, Freizügig-
keit vollstreckbarer Urkunden im Europäischen rJfirtschaftsraum, IPRax 2000t, 366; Leutner, Di
vollstreckbare Urkunde im europäischen Rechtsverkehr,1,997; Heckschen/Herrler/SM;ke, Beck,sches
Notar-Handbuch, 6. Aufl. (2015); Müller, Notarielle vollstreckungstitel, RNotZ 20j,0, 167.

Anmerkungen

. 1 . 1tl. die in einem gerichtlichen Vergleich beurkundete Parteivereinbarung muss nach
Art..59 in verbindung mit Art.60 EuGWo die Ausstellung derselben BÄcheinigung
(Anhang II, siehe unten) beantragt werden.

2. Der Gläubiger, der aus einer öffentliche Urkunde im EU,Ausland vollstrecken
möchte, muss die Ausstellung der Bescheinigung bei der dafür zuständigen Stelle bean-
tragen. Die Zuständigkeit ergibt sich aus nationalem Recht. In Deutschländ sind für die
Erteilung.der Bescheinigung diejenigen Stelien zuständig, die auch für die Erteilung der
vollstreckbaren Ausfertigung zuständig sind, g 1110 Zpö.

3. Zum Begriff der öffentlichen Urkunde vgl. Art.2 lit. c EuGWO.
4' Durch die Bescheinigung werden im rVesentlichen die Parteien, der Wortlaut der zu

;;|tyec-\naen._Verpflich-tun! ,r,rd deren Vollstreckbarkeit i- Urrprrrrgrsraar besrärigr

!11".Ti1P:rrolHügtege Art. 53 EuGWo Rdnr. 4 f., s. das Formbiatt g"em. Anh. II zurtuUVVO, im Anschluss abgedruckr).

5. Es besteht kein Anwaltszwang.
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